
REPUBLIK ÖSTERREICH 
DER BUNDESMINISTER 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 
ROBERT GRAF 

Zl. 10.101/500-XI/A/1a/87 

Herrn 

11- 30&,o der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
- d rt ~ 

des Nationalrates XVll. Oesctzgcbungspcriode 

Wien, 

13b!3IAB 
1988 -02- 1 0 
zu A448/J 

Präsidenten des Nationalrates 

Mag. Leopold G rat z 

Par 1 a m e n t 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen An

frage Nr. 1418/J betreffend die Öffnung eines Bundesge

bäudeverwaltungs-Grundstückes in Innsbruck für die Öffent

lichkeit, welche die Abgeordneten Dr. Müller, Helmut 

Weinberger, Robert Strobl, Mag. Guggenberger und Genossen 

am 17. Dezemer 1987 an mich richteten, beehre ich mich wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

Bei dem für die Verwendung als Park und Kinderspielplatz 

für die Öffentlichkeit angesprochenen Bereich handelt es 

sich um einen Teil der bundeseigenen Liegenschaft im 1nns

brucker Stadtteil Kohlstatt/Dreiheiligen. Auf dem Gesamt

areal befinden sich in aufgelockerter Bauweise, um das 

ehemalige Maximilianische Zeughaus angeordnet, verschiedene 

Dienst- und Wohngebäude der Bundesgebäudeverwaltung 11 Inns

bruck. 
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Zu der in der Anfrage zitierten Teilfäche von 827 m2 möchte 

ich vorweg der Ordnung halber bemerken, daß es sich hiebei 

nicht um eine "Baufläche" sondern um eine "Gartenfläche" 

handelt. 

Zur Fläche "Sonstiges" im Ausmaß von 8.958 m2 wäre fest

zuhalten, daß in dieser Gesamtfläche folgende Nutzungen 

enthalten sind: 

1.) Die Zufahrtsstraßen und Verbindungswege zwischen den 

bundeseigen~n Dienst- und Wohngebäuden einerseits und 

den öffentlichen Verkehrsflächen andererseits. 

2.) Bedeutende Flächen, welche als Grünflächen sowie als 

Haus- und Obstgärten an die Bewohner vermietet oder 

verpachtet sind. 

3.) Eine für die Allgemeinheit bereits zugängliche Vor

fläche im Ausmaß von 1.300 - 1.400.m 2 westlich des 

für Museumszwecke vom Land Tirol benützten ehemaligen 

Maximilianischen Zeughauses. 

4.) Letztlich um die angesprochene Restfläche zwischen dem 

Dienstgebäude der BGV II-Innsbruck und dem Zeughaus von 

etwa 1.500 m2
, welche von den Bewohnern (12 Familien mit 

ca. 40 Personen) und von den rd. 60 Bediensteten der 

"Bundesgebäudeverwaltung II-Innsbruck für Tirol und 

Vorarlberg" sowie der "Gebäudeverwaltung Innsbruck" 

für Erholungs- und Freizeitzwecke in Anspruch genommen 

wird. Diese Fläche, die einen Bestand von 6 sehr alten 

Bäumen, von über einem Dutzend jüngerer Bäume sowie einer 

großen Anzahl von Sträuchern aufweist, wird im übrigen 

noch von einem sehr häufig frequentierten Verbindungsweg 

zwischen dem Hauptgebäude Kapuzinergasse 38 und dem 

Dienstgebäude der Gebäudeverwaltung Innsbruck durch

schnitten. 

./3 

1369/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 6

www.parlament.gv.at



- 3 -

Eine Herausnahme dieser zuletzt genannten Flächen aus seiner 

derzeitigen Nutzung ist daher im Interesse der Aufrec~ter

haltung des Dienstbetriebes sowie der Zufahrts- und Zugangs

wege nicht möglich und daher auch nicht beabsichtigt. 

Wie mir aufgrund der angestellten Erhebungen mitgeteilt 

wurde, befinden sich gerade in diesem Stadtteil von Inns

bruck relativ viele Grünflächen und Kinderspielplätze. Als 

Beispiele seien nur der von der Gemeinde Innsbruck am gegen

überliegenden Sill-Ufer angelegte und mit Spielgeräten groß

zügig ausgestattete Rapoldipark sowie der Spielplatz bei 

der Sieberer-Schule angeführt. Beide sind von der Bundes

liegenschaft weniger als 5 Gehminuten entfernt. 

Überdies bestünde die Möglichkeit, das vorn Bund zum Verkauf 

vorgesehene Areal der benachbarten sogenannten Siebenkreuz

kapelle durch die Stadt Innsbruck zu erwerben, welche neben 

einern denkmalgeschützten Objekt auch genügend Freiflächen 

für die Einrichtung eines öffentlichen Parkes und eines 

Kinderspielplatzes bieten würde. 

Zur Veranschaulichung der Situation 

schlossen. 

Beilage 
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